
Krien MV Namen der Opfer Hexenverfolgung 

 

Der Ort wurde 1253 erstmals urkundlich erwähnt. 

Ein Teil des Dorfes gehörte seit dem 15. Jahrhundert zum Lehnbesitz  

der Familie von Schwerin auf Spantekow. 

Herzogtum Pommern / protestantisch.  

Heute Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald 

des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. 

 

In Krien: 2 Verfahren, Hinrichtung nicht überliefert. 

 

-1622   Jacob Möller / Bauknecht.  

            Er geriet mit dem Bauknecht Gories Busch in Streit  

 und wurde inhaftiert. 

            Jacob Möller wurde von jedermann für einen Zauberer gehalten  

 und seine Mutter floh schon wegen Verdacht der Zauberei  

 aus Mecklenburg.  

 Jacob Möller gab zu, dass er mit abergläubischen Mitteln  

 abhanden gekommene Pferde zurückbringen konnte. 

            Laut Belehrung Juristenfakultät Greifswald waren Zeugen  

 unter Eid zum Verdacht der Zauberei hinsichtlich Jacob Möller  

 zu hören und dieser zunächst gütlich mit den Aussagen zu  

            konfrontieren.  

 Auch war Jacob Möller zu den Mitteln zu befragen, mit denen er  

 gestohlene Sachen wieder zurück bringen konnte.   

 Falls Jacob Möller nichts zu seiner Verteidigung vorbrachte,  

 war die Folter anzuwenden. 

            Der Ausgang des Verfahrens ist unbekannt. 

            Die Belehrung der Juristenfakultät Greifswald vom 10. Dezember 1622  

 war gerichtet an Adam von Heyden – Hauptmann -,  

 Michael Christian – Rentmeister – und sämtliche Fürstliche Beamte  

 zu Stolpe (Anklam). 

      Quelle: Lorenz, Sönke: Aktenversendung und Hexenprozess,  

        Dargestellt am Beispiel der Juristenfakultäten Rostock und Greifswald 

        (1570/82-1630), II,2 

                   Die Quellen, Die Hexenprozesse in den Greifswalder Spruchakten  

        von 1582 bis 1630, 

                   Frankfurt am Main 1983, S. 301 – 302 

 1622   Gories Busch / Bauknecht.  

            Er geriet mit dem Bauknecht Jacob Möller in Streit  

 und wurde inhaftiert. 

            Außer dem Streit mit Jacob Möller lag gegen Gories Busch nichts vor  

 und er war laut Belehrung Juristenfakultät Greifswald  

  nach Schwören Urfehde aus der Haft zu entlassen. 

      Quelle: Lorenz, Sönke: Aktenversendung, II,2, S. 301 - 302  
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